
4.3. Die Wechselbeziehungen zwischen Weistumsrecht, urbarialen
Aufzeichnungen und landesherrlichen Dekreten am Beispiel der
Herrschaftsrechte des Klosters Tholey im Gebiet der elf Zendereien

Das Gebiet der elf Zendereien, d. h. der Oberhof Tholey, war das Zentrum der
Grundherrschaft des gleichnamigen Benediktinerklosters. Das Gebiet gehörte
zum lothringischen Amt Schaumburg; der Amtmann residierte in unmittelbarer
Nähe des Klosters, daher war die Situation des Klosters vergleichbar mit der
des Stiftes St. Arnual und des Klosters Neumünster572 .
Der Amtmann war nicht nur Vertreter des Landesherrn, sondern übte auch von
Lothringen erworbene Rechte der früheren Klostervögte, der Familie von Kastei,
aus. Daher rühren die Hochgerichtsbarkeit und die Anteile an der Grundherr¬
schaft in einigen Orten573 .

In diesem Bezirk entstand zwischen 1357 und 1621 die größte Weistumsgruppe
eines einzelnen Grundherrn. Auch außerhalb des Kerngebietes hat das Kloster
sich weisen lassen, die dortigen Überlieferungen stehen als Vergleichsmaterial
zur Verfügung. Ferner gibt es einige Weistümer, die für den Hochgerichtsherrn
Lothringen erfragt wurden.
An die ausgedehnten Weistumsüberlieferungen schließen sich zeitlich andere
Aufzeichnungen des Klosters an: besonders wichtig ist das Salbuch von 1707574 .
Außerdem liegt ein Tholeyer Schöffenbuch von 1450—1733 vor575

576

, das den
Inhalt des Schwarzen Buches576 wiedergibt und nach den Weistümern den Arrest
du conseil de son altesse royalle servant de reglement entre les abbé, prieur,
et religieux de l’abbaye de Tholey et les habitons de la prévosté de Schambour
vom 8 . Juni 1702 enthält, statt Weistümern regelten im 18. Jahrhundert landes¬
herrliche Entscheidungen die Beziehungen zwischen Grundherrn und Unter¬
tanen577 . Schließlich gibt es noch ein Lagerbuch von 1740578 und eine Sammlung
von Verträgen und Protokollen klösterlicher Rechtsgeschäfte, angefangen im
Jahre 1696579 . Anhand dieser Quellen läßt sich überprüfen, wie Weistumsrecht
weiterlebte oder verändert wurde und von wem die Wandlungen verursacht
wurden.
Das wichtigste und grundlegende Weistum der Tholeyer Grundherrschaft ist
zweifellos das Jahrgeding von 1450 gewesen. Der genaue Entstehungsanlaß ist

572 Vgl. unten Kap. 4. 4.
573 Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde zwischen den Rechten aus der Souve¬

ränität und denen aus der Klostervogtei unterschieden, vgl. StAK 182/108, 281.
574 StAK 182/109, hierin sind die Jahrgedinge aus dem 17. Jh. inseriert. Karl Kreuz,

Besitztümer und Gerechtsame der ehemaligen Benediktinerabtei Tholey (Seminar¬
arbeit Trier 1935, masch.) hat als zweiten Teil seiner Ausführungen den Inhalt
dieses Salbuches wiedergegeben. Da der Vergleich mit der Vorlage ergab, daß er
zuverlässig und in der vorgegebenen unsystematischen Reihenfolge zitiert, wurde
im wesentlichen diese Arbeit als Grundlage für Aussagen über das Salbuch von
1707 verwendet.

575 StAK 701/829. Schrift 18. Jh„ Arrest ... ab fol. 97.
576 Vgl. oben S. 40.
577 Auf diese Entscheidung folgten weitere im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts,

vgl. StAK 182/108, 281—327, dasselbe StAK 182/109, 22—83.
578 StAK 182/110.
579 StAK 182/108.
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